
   Seite 1 von 2 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 338-2009 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: FB Hauptverwaltung

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

15.12.2009    

Haupt- und Finanzausschuss 10.12.2009    
Stadtrat 16.12.2009    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
6. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 31.07.2007 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 6. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen vom 31.07.2007 gemäß Anlage.        
 
  
 
Begründung: 
 
Mit Fertigstellung des neuen Rathauses der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Ortsteil Wolfen, Rathausplatz 1 wird 
vor dem Gebäude ein Schaukasten für öffentliche Bekanntmachungen errichtet. 
Die Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist deshalb im § 16 Absatz 4 öffentliche Bekanntmachungen 
um diesen Standort zu ergänzen.  
Ferner erfolgt die Ersatzbekanntmachung nach § 16 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
durch Auslegung im Ortsteil Wolfen dann ebenfalls im neuen Rathaus, OT Wolfen, Rathausplatz1.  
 
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
- GO LSA 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)?  
  05-2007 - Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, 

   
06.11.2009 
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  91-2007 - 1.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, 
189-2007 - 2.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, 
  54-2008 - 3.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, 
204-2008  -4.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
190-2009 - 5.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?         
b) aufzuheben?       
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 338-2009 
 
Anlagen: 
6. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 31.07.2007 
  
 
 


